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1. Rechtsgrundlagen 

Dieser Bebauungsplan wurde auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB), der 

Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Landesbauordnung (LBO) und der Planzeichenver-

ordnung (PlanZV) in der jeweils gültigen Fassung aufgestellt.  

2. Anlass für die Planaufstellung  

Die Gemeinde Spraitbach beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Trögle VII“ 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung neuer Wohnflächen zu schaf-

fen. Für den aktuellen Planbereich liegen bereits einige Anfragen nach Bauland bei der Ge-

meindeverwaltung vor. Das Gebiet soll in die Wohnnutzung der näheren Umgebung einge-

gliedert werden.   

Dieser Bebauungsplan soll eine städtebaulich geordnete und klar strukturierte Weiterent-

wicklung des Planbereichs „Trögle VI“ steuern und die Arrondierung der bestehenden Orts-

randlage in angemessener Weise berücksichtigen.  

Innerhalb der Fläche bestehen derzeit nahezu keine bauplanungsrechtlichen Festsetzungen, 

die Fläche ist dem Außenbereich zugehörig. Ausnahme hiervon bilden die beiden verkehrli-

chen Anschlüsse im Norden des Geltungsbereichs, welche gemäß dem Bebauungsplan 

„Trögle VI“ als Flächen für Verkehrsgrün festgesetzt sind. Diese Flächen sollen nunmehr der 

Nutzung „öffentliche Straßenfläche“ bzw. „öffentlicher Gehweg“ zugeführt werden. 

Ca. 2/3 des Planbereichs sind gemäß geltendem Flächennutzungsplan als „geplante Wohn-

fläche“ ausgewiesen. Durch den am 13.05.2017 in Kraft getretenen § 13b BauGB kann die 

gemäß Flächennutzungsplan ausgewiesene „Grünfläche / landwirtschaftlich genutzte Flä-

che“ ebenfalls einer Wohnnutzung zugeführt werden. Die Nutzung wird größtenteils aus 

übergeordneten Planvorgaben entwickelt. 

Es wird angestrebt, ca. 25 Einzel- bzw. Doppelhaus-Bauplätze zu schaffen. Die verkehrliche 

Erschließung erfolgt über die oben erläuterte Fortführung der Verkehrsflächen des sich im 

Norden anschließenden Planbereichs „Trögle VI“.  

Die Erforderlichkeit des Bebauungsplans ist gegeben. Der nun seit geraumer Zeit beste-

hende Mangel an Wohnbauland für Einfamilien- und Doppelhäuser ist präsent; der Bebau-

ungsplan des nördlich angrenzenden „Trögle VI“ wurde vor knapp 2 Jahren zur Rechtskraft 

geführt.  

Die letzte Entwicklung von Wohnbauflächen fand durch das Inkrafttreten des Bebauungs-

plans „Trögle V“ am 04.07.2007 statt. Innerhalb dieses Geltungsbereichs wurden Bauwilligen 

insgesamt 36 Bebauungsmöglichkeiten eingeräumt, im „Trögle VI“ 25 Baugrundstücke. Alle 

diese Grundstücke befinden sich mittlerweile in privater Hand. Bis auf lediglich 2 dieser Bau-

plätze wurden alle Grundstücke bereits bebaut. Die restlichen 2 Baugrundstücke sind bereits 

in Planung. Wie auch beim Bebauungsplan „Trögle VI“ wird beim Bebauungsplan „Trögle VII“ 

ein entsprechender Bauzwang auf die Grundstücke verhängt.  

Die hohe Nachfrage nach Wohnbauland kann jedoch immer noch nicht ausreichend befrie-

digt werden, weshalb eine Ausweisung von Wohnfläche über die Darstellungen des Flächen-

nutzungsplans hinaus, notwendig ist. Aktuell sind 38 Interessenten an einem Bauplatz im 
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Gemeindegebiet registriert, eine namentliche Auflistung kann aus Datenschutzgründen nicht 

erfolgen.  

Die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen innerörtlichen Flächen für Wohnbauland befin-

den sich alle in privater Hand. Die Gemeinde ist stetig bemüht innerörtliche Baulücken zu 

aktivieren. Trotz ständiger und gezielter Nachfrage bei den Grundstückseigentümern konnte 

bislang keine Bereitschaft der Eigentümer zum Verkauf erzielt werden.  

Die im Flächennutzungsplan ausgewiesene Fläche für Wohnbauland im Bereich des Trögle 

VII Bebauungsplans ist nicht ausreichend um den hohen örtlichen Bedarf an Bauplätzen zu 

sichern. Des Weiteren ist die Ausnutzung der im Flächennutzungsplan noch ausgewiesenen 

südlichen Flächen in diesem Zusammenhang wirtschaftlich schwer darstellbar. Dies gilt ins-

besondere für die Entwässerung des entsprechenden Bereichs, die auf Grund des abfallen-

den Geländes nur mit erheblichem Aufwand zu realisieren ist.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Trögle VII“ erfolgt somit im Sinne einer städtebaulichen 

Entwicklung, welche die tatsächlich vorhandenen Wohnbedürfnisse der Bevölkerung zur 

Grundlage hat. Durch die südliche Erweiterung des Planbereichs „Trögle“ berücksichtigt die 

Stadt gemäß § 1 Abs.6 Nr.2 BauGB die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung 

und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und die Eigentumsbildung. 

3. Abgrenzung und Beschreibung des Gebiets 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Spraitbach in der Gemarkung 

Spraitbach, Flur 1 – Hertighofen und umfasst das Flurstück Nr. 187 („Im Zwerch“) und Teile 

des Flurstücks 187/26 (Straße „Im Zwerch“), die im Bebauungsplan "Trögle VI“ als Verkehrs-

grün festgesetzt wurden und im „Trögle VII“ zu öffentlichen Verkehrsflächen umgewandelt 

werden.  

Die Topografie des insgesamt ca. 1,66ha großen Geltungsbereichs fällt von Norden in Rich-

tung Süden hin relativ gleichmäßig, flach ab; es ergeben sich Höhenunterschiede von bis zu 

1,50m. 

Das Plangebiet wird begrenzt: 

Im Norden durch:  das Wohngebiet „Trögle VI“, 

im Osten durch:  landwirtschaftlichen Weg (Flst. Nr. 188), 

im Süden durch: Außenbereichsflächen (Flst. Nr. 186, Grünflächen), 

im Westen durch:  Begleitstreifen der Kreisstraße K 3255 (Flst. Nr. 179) 
 

4. Rechtliche Grundlagen 
 
4.1  Regionalplan 

Im Regionalplan werden Ziele und Grundsätze der Raumordnung festgelegt. Die Festlegun-

gen sind bei dieser Planungsebene nicht parzellenscharf. Die Gemeinde Spraitbach ist ge-

mäß Regionalplan Ostwürttemberg als Gemeinde ohne zentralörtliche Funktion im ländlichen 

Raum i. e. S. kategorisiert. Gemeinden ohne Siedlungsbereiche sollen sich baulich weiter-

entwickeln entsprechend ihrem Eigenbedarf und darüber hinaus, solange besonderer Sied-

lungsdruck besteht. Hierzu gehört unter anderem die Bereitstellung von ausreichendem 
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Wohnbauland für die natürliche Entwicklung der eigenen Bevölkerung und die Beseitigung 

der Bauplatznot. Alle diese Voraussetzungen werden durch die vorliegende Planung erfüllt 

(Verweis auf Nr.2 dieser Begründung). 

Die Darstellungen des Planbereichs im Regional-

plan beinhalten „geplante Wohnfläche“ sowie 

„Schutzbedürftiger Bereich für Landwirtschaft und 

Bodenschutz“ (siehe nebenstehende Abbildung, 

Auszug Regionalplan: hellrot = geplante Wohnflä-

che, gelb = schutzbedürftiger Bereich für Landwirt-

schaft und Bodenschutz). Die Inanspruchnahme 

des „schutzbedürftigen Bereichs für Landwirtschaft 

und Bodenschutz“, begründet sich durch die folgen-

den Umstände: 

1. das neue Wohngebiet soll im direkten Anschluss an bestehende Wohnflächen erfolgen 

und den bestehenden Ortsrand wie vorhanden fortführen 

2. durch die entsprechende Festsetzung wird die Wirtschaftlichkeit der neuen Wohn- und 

Erschließungsflächen gewährleistet. Die Grenze der geplanten Wohnflächen gemäß dem 

Regionalplan befindet sich ca. auf Höhe der geplanten Erschließungsstraße und verläuft 

ebenso wie diese in Ost-West-Richtung (siehe obige Abbildung). Dies würde lediglich eine 

einseitige Erschließung ermöglichen, was städtebauliche Planungs- und Wirtschaftlich-

keitsgrundsätzen widerspräche. Bereits im Flächennutzungsplan ist eine weiter nach Sü-

den reichende geplante Wohnfläche in diesem Bereich enthalten. 

Wie bereits beschrieben wird ein Teilbereich der Fläche des geplanten Baugebiets „Trögle 

VII“ im Regionalplan Ostwürttemberg 2010 als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft darge-

stellt.  

Der hier verankerte Grundsatz zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen und Böden gibt u. a. 

vor, bei der Ausweisung von neuen Siedlungsflächen bevorzugt Flächen mit ungünstigen 

natürlichen Ertragsbedingungen in Anspruch zu nehmen. Von diesem Grundsatz kann 

durch entsprechende Abwägung abgewichen werden. 

 

Bei Betrachtung der Flächen und der vorhandenen Böden können unter Berücksichtigung 

vorliegender Daten folgende Aussagen getroffen werden: 

Die Bodenfunktionen werden in der Gesamtbewertung mit 2.33 (LUBW 2011) als mittel-hoch 

eingeschätzt, wobei im östlichen Teilbereich die Böden teilweise durch Stauwasser beein-

flusst sind. 

Den anstehenden Lehmböden wird in der Bodenschätzung eine geringe Ertragsfähigkeit 

bescheinigt. Die ausgewiesene Zustandsstufe 6 kennzeichnet Böden, die durch eine ge-

ringmächtige Krume und einen verdichteten rohen Untergrund gekennzeichnet sind. Im 

Ackerschätzungsrahmen sind Bodenzahlen zwischen 39 und 49 (von max. 100) ausgewie-

sen.  

In der Bodenschätzungskarte  (LUBW 2022) sind die beanspruchten Flächen in ihrer Eig-

nung zum Bodenauftrag  dokumentiert. Auch hier wird  aufgezeigt, dass die Böden durch den 

Auftrag von humosem Bodenmaterial in ihrer Leistungsfähigkeit verbessert werden können. 
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Diese vorliegenden Daten verdeutlichen, dass dem Grundsatz, Siedlungsflächen auf Flächen 

mit ungünstigen natürlichen Ertragsbedingungen zu entwickeln, entsprochen wird. 

 

Im vorliegenden FNP GVV Schwäbischer Wald  (02.07.2004) wird die Fläche des BPlans 

Trögle VII zum weitaus größten Teil als geplante Wohnbaufläche ausgewiesen. Die weitere 

Fläche liegt im östlichen Bereich des Plangebiets, dessen Böden von Stauwasser beeinflusst 

sind und daher ein ungünstiges ackerbauliches  Ertragspotential aufweisen. 

Auch der Landesentwicklungsplan (LEP) setzt als Zielvorgabe, bei der Planung von neuen 

Siedlungsflächen auf eine flächensparende und bodenschonende Entwicklung. 

Dabei steht im Vordergrund, Flächen grundsätzlich sparsam und effizient in Anspruch zu 

nehmen, kompakte Siedlungsstrukturen zu fördern und dabei große, unbebaute Freiräume 

zu erhalten. Ebenso ist der Erhalt landwirtschaftlicher Nutzflächen und damit die Sicherung 

regionaler Produktionsstandorte zu beachten. 

Die geplante Wohnbaufläche liegt in direktem Anschluss an bestehende Bauflächen, wird 

über die vorhandene Infrastruktur erschlossen. Damit wird dem geforderten effizienten Aus-

bau Rechnung getragen. Mit der geplanten Bebauung gehen landwirtschaftliche Nutzfläche 

verloren, gleichzeitig wird aber den Belangen der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung Rech-

nung getragen.  

 

Mit der Aufstellung des BPlans Trögle VII  entsteht somit ein Konflikt zwischen den Belangen 

der Landwirtschaft und der Schaffung von Wohnflächen.  

Eine nachhaltige Entwicklung sollte daher die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an 

den Raum bzw. an die Fläche in Einklang bringen. 

 

Dieses Ziel wird durch nachfolgend aufgeführte Maßnahmen verfolgt: 

- Entwicklung der Wohnbaufläche auf Böden mit einer geringen Ertragsfähigkeit. (s. o.) 

- Der Zuschnitt der überbaubaren Fläche wird in Ergänzung an die  Darstellungen des 

FNP so gewählt, dass die landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden Ackerflä-

chen nicht beeinträchtigt wird und auch eine ökonomische Bewirtschaftung möglich 

ist. 

- Sicherung des vorhandenen kulturfähigen Oberbodens der öffentlichen Erschießung 

durch eine bodenkundliche Baubegleitung und Verbringung auf geeigneten landwirt-

schaftlichen Flächen 

Hierbei ist auf eine bodenschonende und flächensparende Umsetzung zu achten. 

Bruttowohndichte 

Von der Region Ostwürttemberg werden Vorgaben zur Bruttowohndichte getroffen. Da die 

Gemeinde Spraitbach als Gemeinde ohne zentralörtliche Funktion kategorisiert ist, soll der 

regionalplanerische Richtwert von 40 Einwohnern je Hektar erfüllt werden.  

Der aktuelle Geltungsbereich umfasst ca. 1,66ha. Auf Grundlage von Erfahrungswerten der 

Region Ostwürttemberg kann davon ausgegangen werden, dass je Wohngebäude eine 

Wohneinheit und in jedem dritten Wohngebäude 2 Wohneinheiten entstehen werden.  

Dies ergibt insgesamt 25 Baufelder x 1,3 Wohneinheiten = ca. 33 Wohneinheiten.  
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Gemäß der aktuell zur Verfügung stehenden Belegungsdichte von 2,0 Einwohner je 

Wohneinheit (Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand 31.12.2020, Ab-

rufdatum 07.03.2022) stünde somit Wohnraum für 33 Wohneinheiten x 2,0 Einwohner = ca. 

66 Menschen im aktuellen Planbereich zur Verfügung. Die Bruttowohndichte beträgt somit: 

66 Menschen / 1,66ha = ca. 40 EW/ha. 

 

4.2  Flächennutzungsplan  

Die Entscheidung über die künftige Flächeninanspruchnahme fällt in der Regel bei der Auf-

stellung des Flächennutzungsplans, der die beabsichtigte Bodennutzung für das gesamte 

Gemeindegebiet darstellt.  

 

Bei der Anwendung des Bebauungs-

planverfahrens nach § 13b BauGB be-

steht keine Geltung des Entwicklungs-

gebots aus dem Flächennutzungsplan, 

diesen gilt es im Wege der Berichtigung 

anzupassen.  

Sind bei der Flächennutzungsplanfort-

schreibung noch nicht alle Wohnbauflä-

chen des Gebiets „Trögle VII“ bebaut 

bzw. veräußert, so müssen diese als Po-

tenziale in der Bilanzierung berücksich-

tigt werden. 

Abbildung: Auszug FNP 

 

4.3  Rechtsverhältnisse im Plangebiet  

Innerhalb des aktuellen Geltungsbe-

reichs bestehen bis auf in den 3 nördli-

chen Straßenstichen keine bauplanungs-

rechtlichen Festsetzungen. Der Bebau-

ungsplan „Trögle VI“, welcher im förmli-

chen Verfahren aufgestellt wurde und 

seit dem 25.05.2018 rechtskräftig ist, 

grenzt im Norden an den aktuellen Plan-

bereich an. Die genannten Straßenstiche 

sind in diesem als Flächen für Verkehrs-

grün festgesetzt und sollen nunmehr der 

Nutzung „öffentliche Straßenfläche / öf-

fentlicher Gehweg“ zugeführt werden.  

Der vorliegende Bebauungsplan soll im Plangebiet die planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen für Wohnbauflächen schaffen. Die Nutzung soll dem eines allgemeinen Wohngebiets 

nach § 4 BauNVO entsprechen. Die örtlichen Bauvorschriften dienen der gestalterischen 

Einbindung des Gebiets.  
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Nach Satzungsbeschluss ist der Bebauungsplan dem Landratsamt Ostalbkreis anzuzeigen.  

Nach §13a Abs.1 Satz 2 Nr.1 BauGB sind die Grundflächen der Bebauungspläne „Trögle VI“ 

und „Trögle VII“ aufgrund ihres engen, sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammen-

hangs zu addieren (sog. Kumulationsregelung). 

Nach § 13b gilt § 13a entsprechend für Bebauungspläne mit einer Grundfläche im Sinne des 

§ 13a Abs. 1 Satz 2 von weniger als 10.000 Quadratmetern, durch die Zulässigkeit von 

Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebauter Ort-

steile anschließen. Die zulässige Grundfläche nach § 19 Abs.2 BauNVO ist der Anteil des 

Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf.  

Die Gesamtfläche des „Trögle VII“ umfasst rund 1,66ha. Etwa 11.830m² entfallen auf Wohn-

flächen, ca. 3.261m² werden den Verkehrsflächen (einschließlich der Flächen für Verkehrs-

grün) zugeordnet und ca. 1.083m² werden als private Grünflächen festgesetzt, die von Be-

bauung freizuhalten sind. Die Gesamtfläche des „Trögle VI“ hat eine Wohnfläche von ca. 

1,27ha. Die Gesamtsumme beträgt somit: 

 

Trögle VI:                                                             1,27ha (WA-Fläche) x 0,4 (GRZ) = 5.080m² 

Trögle VII:                                                            1,18ha (WA-Fläche) x 0,4 (GRZ) = 4.720m² 

 

                                                                                                                                    Gesamt

           9.800m² 

 

Die maximal zulässige Gesamtfläche von 10.000 m² wird somit nicht überschritten. 

 

Ermittlung der Fläche der Baugrundstücke, welche durch bauliche Anlagen überdeckt 

sein darf 

Geltungsbereich: ca. 16.579 m² 

Allgemeines Wohngebiet: ca. 11.830 m² mit einer GRZ von 0,4  

Es ergibt sich somit eine Fläche, die mit baulichen Anlagen überdeckt sein darf, von  

ca. 1,18ha x 0,4 = ca. 4.720m²  

Die maximal zulässige Grundfläche der Baugrundstücke, welche durch bauliche Anlagen 

überdeckt sein darf, unterschreitet die Obergrenze von 1ha des § 13b BauGB. 

 

 

 

 

 

 



Gemeinde Spraitbach  

Bebauungsplan „Trögle VII“ 

Begründung vom 24.03.2022/30.06.2022/27.10.2022 

 
8/16 

 

5. Ziele und Zwecke des Bebauungsplans 

Grundsätzlich kommt die Gemeinde Spraitbach mit der Aufstellung des Bebauungsplans der 

planungsrechtlichen Verpflichtung des § 1 Abs.5 BauGB nach, wonach die Bauleitpläne einer 

nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entspre-

chende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten und dazu beizutragen haben, eine 

menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 

und zu entwickeln. Der Bebauungsplan enthält gemäß § 8 Abs.1 Satz 1 BauGB die rechts-

verbindlichen Festsetzungen für eine städtebauliche Ordnung.  

Maßgebliches Ziel der Gemeinde Spraitbach ist die Schaffung der rechtlichen Voraussetzun-

gen für eine geregelte städtebauliche Entwicklung des Gebiets „Trögle VII“. Entsprechend 

der in § 1 Abs.5 und 6 BauGB verankerten Grundsätze wird für das Plangebiet angestrebt: 

 Die Unterstützung der Belange der Bevölkerung mit Wohneigentumsbildung unter Berück-

sichtigung eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
 Die Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung 

des Standorts  
 Die Sicherung der Anforderungen der im Umfeld ansässigen Wohnbevölkerung an ge-

sunde Wohnverhältnisse  
 Der allgemeinen Einbindung in das Stadt- und Landschaftsbild 

Wie dargestellt, wurde der Bebauungsplan „Trögle VI“ bereits vor knapp 2 Jahren zur Rechts-

kraft geführt. Im Rahmen dieses Bebauungsplans wurden Festsetzungen getroffen, welche 

eine Wohnbebauung - ganz wie in der aktuellen Planung angestrebt - realisieren konnten. 

Mittlerweile befinden sich keine der ehemals ausgewiesenen Plätze mehr in öffentlicher 

Hand. 

Im Gemeindegebiet sind zwar noch innerörtliche Baulücken vorhanden, doch befinden sich 

diese vollständig in privater Hand und unterliegen keinem Bauzwang. Um eine Übersicht 

über bestehende, bebaubare Flächen zu erhalten, wurde im Jahr 2013 ein Baulückenkatas-

ter ausgearbeitet. Konkret handelt es sich um 48 Baulücken im gesamten Gemeindebereich 

(Hauptort Spraitbach mit den beiden Ortsteilen Hinterlintal und Vorderlintal). Die Eigentümer 

wurden im selben Jahr hinsichtlich ihrer Verkaufsbereitschaft bzw. Gründen falls diese nicht 

vorhanden ist mittels eines Fragebogens befragt. Trotz aller Bemühungen war keiner der 

Besitzer zu einer Flächenveräußerung bereit. Zeitgleich wurde auch erhoben, ob bei den 

Eigentümern Bauinteresse bestünde, dieses wurde von 8,6% für die nächsten Jahre bejaht. 

Die beiden Hauptgründe für fehlendes Verkaufsinteresse war zum einen die Nutzung der 

Grundstücke als Kapitalanlage, zum anderen die Bevorratung für Nachkommen / Erben etc. 

Besagte Flächen werden somit zum Großteil von den Eigentümern für spätere Generationen 

vorgehalten und können trotz Bemühungen der Gemeindeverwaltung keiner Veräußerung 

zugeführt werden.  

Die Notwendigkeit einer Ausweisung zusätzlicher Wohnflächen begründet sich somit, wie 

auch beim „Trögle VI“, einen durch die hohe Nachfrage nach Wohnbauland, zum anderen 

durch fehlende gemeindliche Handlungsmöglichkeiten dieser Nachfrage mittels bestehender 

Bauflächen nachzukommen. 
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6. Planinhalt und Festsetzungen  

 
6.1  Bebauung - Planungsrechtliche Festsetzungen  

Die bislang nicht bebaubaren Flächen sollen als allgemeines Wohngebiet entwickelt werden. 

Diese Entwicklung begründet sich durch den direkten Übergang zu bestehender Wohnnut-

zung im Norden sowie durch die hohe Nachfrage an entsprechenden Flächen. Allgemein 

zulässig sind Nutzungen durch Wohngebäude und die der Versorgung des Gebiets dienen-

den Läden, Schank- und Speisewirtschaften. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-

sundheitliche und sportliche Zwecke, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht 

störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen 

sind unzulässig. Alle diese Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen angrenzender 

Wohnbauflächen sowie der  tatsächlichen Nutzung in den umliegenden Wohngebieten.  

Die Grundflächenzahl (GRZ) als Maß der baulichen Grundstücksausnutzung, soll mit 0,4 

festgesetzt werden um eine größtmögliche bauliche Nutzung und damit einen wirtschaftli-

chen Umgang mit Grund und Boden zu ermöglichen. Hinsichtlich der überbaubaren Grund-

stücksflächen und der Bauweise wird eine Orientierung am angrenzenden Bestand ange-

strebt und zugleich eine Entwicklung von Einzel- und / oder Doppelhäusern mit jeweils ma-

ximal 2 Wohneinheiten ermöglicht. 

Weiterhin sollen die absoluten Gebäudehöhen entsprechend begrenzt werden. Die Bezugs-

ebene für die Höhenfestsetzung in Form einer Bezugshöhe wird an die geplante Höhenlage 

der neuen Erschließungsstraße und an die bestehenden Gebäude der Umgebung ange-

passt. Über eine höhenmäßige Abstufung entlang dem Verlauf der neuen Erschließungs-

straße wird das Ziel verfolgt, dem allgemeinen Ortsbild, bzw. der Topografie gerecht zu wer-

den sowie eine gleichzeitig wirtschaftlich zumutbare Grundstücksausnutzung zu ermögli-

chen. Zur Ermittlung der jeweiligen Bezugshöhe wurden Geländeschnitte angefertigt, die das 

bestehende Gelände, das Gelände nach Fertigstellung der neuen Straße und die zulässigen 

Höhen der baulichen Anlagen veranschaulichen. 

 

6.2  Verkehrsflächen und Erschließung   

Die verkehrliche Erschließung des Gebiets erfolgt über die Fortführung dreier Stichstraßen, 

welche alle drei von der Straße „Im Zwerch“ abgehen. Alle drei Stiche werden über neue 

Verkehrsflächen innerhalb des Planbereichs miteinander verknüpft, wodurch eine Ringer-

schließung ermöglicht wird.  

 

Durch die Ausweisung öffentlicher Verkehrsflächen und die Anbindung an bestehende Tras-

sen im Norden wird eine Andienung von der westlich verlaufenden Kreisstraße K3255 aus-

geschlossen. Dies wird zusätzlich durch die Festsetzung eines Bereichs ohne Ein- und Aus-

fahrt entlang der Kreisstraße gesichert.   

Der Ortsdurchfahrtsverknüpfungsbereich (OD-V) endet an der bestehenden Verkehrsinsel. 

Im OD-V gelten die Anbauverbote und die Anbaubeschränkungen gem. § 22 StrG (Straßen-

gesetz für Baden-Württemberg) ebenso wie an der freien Strecke. Somit ist das Anbauverbot 
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im Geltungsbereich überall an der Kreisstraße einzuhalten. Entsprechende freizuhaltende 

Flächen sind im zeichnerischen Teil festgesetzt (siehe obige Abbildung, grüne Darstellung).   

Die geplante Erschließungsstraße ist mit einer Gesamtbreite von 7,00m vorgesehen. Im 

Zuge der baulichen Ausführung wird hierdurch der nötige Spielraum zur Errichtung von Geh-

wegflächen gegeben. Die Einmündungsradien erlauben eine Befahrung bis zu der Größe 

eines 3-achsigen Müllfahrzeugs. 

Um gegenseitige Beeinträchtigungen des ruhenden und fließenden Verkehrs zu verhindern, 

ist bei den künftigen baulichen Anlagen die Herstellung von je 1,5 Stellplätzen pro Wohnein-

heit gemäß den textlichen Festsetzungen nachzuweisen.  

Private Parkierungsflächen werden bewusst im Sinne einer schlanken und flexiblen Planung 

nicht örtlich festgelegt. Hier sollen die Bauherren die Ausnutzung ihrer Grundstücke unter 

Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen Vorgaben selbst bestimmen dürfen. Einzige 

Einschränkung hierfür wird durch die Festsetzung vorgenommen, dass Garagen und Neben-

anlagen die nördlichen Baugrenzen nicht überragen dürfen. Hintergrund hierfür ist eine Re-

duzierung der Verschattung auf nördliche Angrenzer.  

Verkehr, Immissionen 

Das Plangebiet liegt östlich der Zimmerbacher Straße (K 3255), die eine Verbindungsstraße 

von Durlangen nach Spraitbach darstellt. Die Hauptverkehrsstraße nach Schwäbisch Gmünd 

bzw. nach Gschwend bildet die B298. Da die K 3255 in Bezug auf die parallel verlaufende B 

298 eine untergeordnete Nebenstraße darstellt, wird die Lärmbelastung auf die Anwohner 

als gering eingeschätzt. Zur Prüfung der gegebenen Umstände wurde die Ausarbeitung ei-

nes Schalltechnischen Gutachtens in Auftrag gegeben, welches von der Firma Gerlinger + 

Merkle erarbeitet wurde.  

Das Gutachten behandelt sowohl die Lärmbelastung durch die K3255 als auch die Zukunfts-

prognose des zusätzlichen Verkehrsaufkommens auf der „Hornbergstraße“ und „Auf der 

Ebene“ durch die Erschließung des „Trögle VII“ über die Wohngebiete „Trögle V“ und „Trögle 

VI“. 

 

Lärmbelastungen durch die Kreisstraße K3255 

Der Ortsdurchfahrtbereich beginnt ca. auf Höhe der nördlichen Bauzeile des „Trögle VI“. Der 

Planbereich grenzt im Westen an die Kreisstraße K 3255 an.  

Das Ergebnis des Gutachtens ergab hinsichtlich der Lärmimmission der K3255 auf das 

Wohngebiet eine teilweise Überschreitung der Lärmimmissionsgrenzwerte der 16. Bun-

desimmissionsschutzverordnung. Diese dürfen einen Immissionsgrenzwert von 59 dB(A) bei 

Tag und 49 dB(A) bei Nacht nicht überschreiten. 
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Betroffen von der Überschreitung sind die beiden Baugrundstücke am westlichen Rand des 

Plangebiets.  

 

Für deren Lärmschutz sind infolgedessen Maßnahmen zur 

Minderung der Lärmimmission erforderlich. Ein Nachweis beim Neubau von passivem 

Schallschutz nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ muss im Rahmen des Baugenehmi-

gungsverfahrens erbracht werden (Maßnahmen zum Passiven Schallschutz siehe Textteil, 

Punkt 1.10). 

Der Großteil des Plangebiets befindet sich im lärmverträglichen Bereich gemäß der Lärmim-

missionsgrenzwerte der 16. BimSchV. 

Zukünftige Verkehrsabwicklung 

Durch das neue Wohngebiet ist von einem erhöhten Verkehrsaufkommen in den angrenzen-

den Gebieten auszugehen. Bei diesem zusätzlichen Verkehr handelt es sich ausschließlich 

um Ziel- und Quellverkehr, wofür die bestehenden Straßen ausreichend dimensioniert sind. 

Die Verkehrsflächen des „Trögle VII“ wurden so konzipiert, dass die Verbindung  hauptsäch-

lich durch direkte Anwohner genutzt wird, wovon unter anderem auch durch die Arrondierung 

des Plangebiets auszugehen ist. Durch wechselseitige Parkbereiche in dieser Straße wird 

die Fahrgeschwindigkeit verringert.  

Das neue Wohngebiet wird über drei Punkte an die bestehenden nördlichen Verkehrsanla-

gen angeknüpft. Die kürzeste Verbindung dieser drei Anknüpfungspunkte stellt die Kreu-

zungsstraße zur Hornbergstraße gen Süden dar, die bereits das ehemalige Plangebiet 

„Trögle VI“ erschließt und im BPL „Trögle VII“ erweitert wird. Aufgrund der oben genannten 

Eigenschaften dieser Verbindung kann davon ausgegangen werden, dass der Verkehr des 

neuen Wohngebiets fast ausschließlich über diesen westlichen stattfinden wird, da dies zum 

einen die kürzeste Anbindung zur Kreisstraße darstellt und zum anderen die Verkehrsachse 

mit dem geringsten Verkehrswiderstand ist. Die Hornbergstraße besitzt im besagten Ab-

schnitt eine Breite von 5,50m zzgl. Gehweg. 

Die mittlere und östliche Anknüpfung wird voraussichtlich hauptsächlich von den Anwohnern 

im Osten des Plangebiets und von Müllfahrzeugen genutzt werden, da hierdurch unnötige 

Wendemanöver vermieden werden können.  

 

 

Tag  Nacht  
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Lärmbelastungen in bestehenden Wohngebieten 

Für die Ermittlung des zu erwartenden Mehraufkommens im Straßenverkehr in den beste-

henden Wohngebieten Trögle V und Trögle VI, wurden für das Schalltechnische Gutachten 

die Geräuschimmissionen anhand einer Verkehrsmessung- und Zählung des Verkehrsauf-

kommens durch zwei gesetzte Messpunkte bestimmt (siehe Schalltechnisches Gutachten 

vom 04.05.2021). Messpunkt 1 wurde an der Kreuzung in der „Hornbergstraße“ gesetzt, 

Messpunkt 2 an der Kreuzung „Auf der Ebene“. Anhand verschiedener Parameter  wurde 

das geschätzte aufkommende Verkehrsaufkommen für das Gebiet „Trögle VII“ für die umlie-

genden Wohngebiete ermittelt.  

Mit dem gemessenen Verkehrsaufkommen und dem geschätzten Verkehrsaufkommen 

ergibt sich ein stündliches Verkehrsaufkommen von ca. 41 Kfz/h. Dies entspricht einem ver-

doppelten Verkehrsaufkommen an den entsprechenden Messpunkten im Gebiet Trögle VI. 

Die Verdopplung entspricht einer Verkehrslärmerhöhung von 3 dB(A). Der zu erwartende 

Außenlärmpegel für die Messpunkte 1 und 2 liegt demnach bei La ≤ 59 dB(A). Der Immissi-

onsgrenzwert nach der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung beträgt für allgemeine 

Wohngebiete 59 dB(A) und wird somit nicht überschritten. 

Die detaillierte Vorgehensweise und Ergebnisse der Verkehrsmessung- und Zählung können 

dem beigefügten Schalltechnischen Gutachten entnommen werden. 

6.3  Artenschutzrechtliche Belange   

Um Artenschutzrechtliche Belange zu prüfen wurde eine Übersichtsbegehung Artenschutz 

mit Habitatspotenzialanalyse von Dipl.-Ing. A. Titze von outdoor ART durchgeführt. Es wird 

auf die „Übersichtsbegehung Artenschutz mit Habitatspotenzialanalyse“ vom 24.03.2022 ver-

wiesen. 

Diese hat ergeben, dass artenschutzrechtliche Konflikte in Bezug auf Tier- und Pflanzenarten 

auszuschließen sind.  

Die Ausnahme hierzu besteht im möglichen Vorkommen von Feldlerchen. Dies ist auf Grund 

der vorliegenden Nutzung der vorhandenen Habitatsstruktur „Ackerfläche“ durch Anbau von 

Ackerfutter nicht gegeben. Solle die Erschließung des Baugebiets nicht zeitnah erfolgen und 

sich währenddessen die Nutzung der landwirtschaftlichen Fläche ändern (z.B. Anbau von 

Getreide), kann die Habitateignung für Feldlerchen nicht ausgeschlossen werden. Daher 

werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für Lerchen notwendig.  

Die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) wurden in Abstimmung mit 

der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Ostalbkreis festgelegt und im Textteil des 

Bebauungsplans sowie im zeichnerischen Teil festgesetzt.   

 

 

 

 

 



Gemeinde Spraitbach  

Bebauungsplan „Trögle VII“ 

Begründung vom 24.03.2022/30.06.2022/27.10.2022 

 
13/16 

 

6.4  Boden als Schutzgut   

Die Verfahrenswahl für den Bebauungsplan fiel auf das beschleunigte Verfahren gemäß § 

13b BauGB mit § 13a BauGB. Eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung ist somit nicht erfor-

derlich. Gemäß § 13a Abs.2 Nr.4 gelten Eingriffe durch Bebauungspläne, die im beschleu-

nigten Verfahren aufgestellt werden, gemäß § 13a Abs.2 Nr.4 i.V. mit § 1a Abs.3 Satz 6 

BauGB, als bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt.  

Beschreibung der Bodenverhältnisse im Planbereich 

Das Schutzgut Boden und dessen Belange sind 

jedoch immer beachtlich und im Rahmen des 

Bebauungsplans zu überprüfen. Innerhalb des 

Planbereichs befinden sich gemäß den Daten 

des Geodatenportals LGRB (Landesamt für Ge-

ologie, Rohstoffe und Bergbau), 2 verschiedene 

bodenkundliche Einheiten: [1] Parabraunerde, 

Braunerde - Parabraunerde und Pseudogley - 

Parabraunerde aus Lösslehm und lösslehmrei-

chen Fließerden (hellrote Darstellung), sowie [2] 

Pseudogley und Parabraunerde - Pseu-

dogley aus Lösslehm und lösslehmrei-

chen Fließerden (graue Darstellung). 

Keine Anmerkung zu Verbreitung und Besonderheiten. 

Gemäß den Daten des Geodatenportals des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Berg-

bau, liegen folgende Bodenverhältnisse im Planbereich vor: 

 

Bodenfunktionen nach „Bodenschutz 23“ (LUBW2011) 

Standort für naturnahe Vegetation die Bewertungsklasse hoch bis sehr hoch wird nicht er-

reicht [1] und [2] 

natürliche Bodenfruchtbarkeit [1] mittel (2.0) und [2] mittel bis hoch (2.5) 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf LN: [1] und [2] mittel (2.0)  Wald: [1] und [2] hoch (3.0)  

Filter und Puffer für Schadstoffe LN: [1] und [2] hoch (3.0) Wald: [1] und [2] mittel (2.0) 

Gesamtbewertung LN: [1] 2.33 

LN: [2] 2.50 

Wald: [1] 2.33 

Wald: [2] 2.50 

Geotope sind im Planbereich nicht vorhanden. Der Karte „Bodenkundliche Einheiten“ kann 

entnommen werden, dass es sich beim Boden innerhalb des Geltungsbereichs um Para-

braunerde-Pseudogley und Pseudogley-Parabraunerde aus Lösslehm und lösslehmreichen 

Fließerden handelt. Der Boden weist die folgenden Kennwerte auf: 

 

Abbildung: Auszug aus BK50: bodenkundliche  
Einheiten des LGRB, Abrufdatum 09.03.2020 
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Kennwerte 

Feldkapazität [1] mittel (340 - 390mm), [2] mittel (330 - 390mm) 

nutzbare Feldkapazität [1] hoch (140 - 170mm), [2] mittel bis hoch (120 - 170mm) 

Luftkapazität [1] gering, [2] gering bis mittel 

Wasserdurchlässigkeit [1] gering, [2] gering bis mittel 

Sorptionskapazität [1] hoch (250 - 300 mol/z/m²), [2] hoch (220 - 260mol/z/m²) 

Erodierbarkeit [1] und [2] hoch bis sehr hoch 

 

Nachverdichtung 

Wie bereits geschildert befinden sich keine unbebauten Wohnflächen in öffentlicher Hand. 

Öffentliche, noch unbebaute und erschlossene Flächen befinden sich innerhalb des Gewer-

begebiets Nassen - Lang. Von einer Inanspruchnahme dieser Flächen für das aktuelle Vor-

haben wurde jedoch abgesehen, da Gewerbeflächen im Sinne einer Angebotsplanung vor-

gehalten werden sollen. Für den Bedarf an gewerblichen Bauflächen ist wegen den kurzen 

Entscheidungszeiträumen zwischen einer Investition zur Schaffung und Sicherung von Ar-

beitsplätzen und deren Realisierung eine Angebotsplanung erforderlich. Eine solche wird 

durch das Gewerbegebiet „Nassen - Lang“ vorgehalten.  

Aufgrund der guten verkehrlichen Anbindung des Plangebiets, der Verfügbarkeit der Flächen 

und dem zeitgleich hohen Wohnraumbedarf hat sich die gewählte Fläche herausgestellt und 

soll im Rahmen dieses Bebauungsplans eine Wohnbebauung bauplanungsrechtlich vorbe-

reiten.  

 

Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß 

Der Bebauungsplan enthält in Abwägung hinsichtlich des Schutzguts Boden die folgenden 

eingriffsminimierenden Vorgaben im Textteil: 

- Maß der baulichen Nutzung (Grundflächenzahl 0,4 und Baugrenzen) 

- die nicht überbaubaren und nicht überdeckten Anteile der überbaubaren Grundstücksflä-

chen sind grüngärtnerisch anzulegen. In diesen Bereich wird der Boden vor weitreichendem 

Abtrag geschützt.  

- Dächer bis einschließlich 10° Dachneigung sind zu begrünen, sofern sie nicht solarenerge-

tisch genutzt werden. Durch diese Begrünungsmaßnahmen sollen die negativen Auswir-

kungen der künftigen Bodenversiegelung reduziert werden, und den bisherigen Bodenfunk-

tionen im Planbereich soweit möglich nachgekommen werden. 

- Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis max. 1,00m zulässig, sofern sie nicht direkt an 

Gebäude grenzen. Hierdurch werden Geländeveränderungen durch bauliche Anlagen auf 

ein vertretbares Maß reduziert.  
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Massen und Verwertung 

Der Bebauungsplan stellt ein Angebot an Bauwillige dar. Nachdem kein konkretes Projekt im 

Sinne eines Vorhabens- und Erschließungsplans nach § 12 BauGB vorliegt, sind Beginn, 

Zeitspanne und Umfang der privaten Bauvorhaben nicht bekannt. Die Massenbilanz und da-

mit ein hinreichend belastbares Konzept zur bodenschonenden Gestaltung und Durchführung 

der Geländeumgestaltung kann für das Areal, welches für die private Bebauung vorgesehen 

ist (ca. 25 Bauplätze), nicht vorgelegt werden. Zudem ist mit einem zeitlichen Versatz der 

Errichtung der einzelnen Bauvorhaben zu rechnen, die Durchführung eines Konzepts wäre 

damit erschwert.  

Anders sind die Erschließungsarbeiten zu sehen. Die Gesamtfläche dieser beträgt innerhalb 

des Geltungsbereichs ca. 3.261m² (siehe Nr. 8 dieser Begründung). Der Oberboden im Plan-

bereich besitzt eine Mächtigkeit von ca. 30 - 40cm (Übernahme der Ergebnisse des Bau-

grundgutachtens zum Planbereich „Trögle VI“). Im Zuge der Erschließungsarbeiten kann so-

mit zum derzeitigen Stand von ca. 3.261m² x 0,35cm = ca. 1.141m³ anfallendem Oberboden 

ausgegangen werden. Um den Belangen des Schutzguts Boden gerecht zu werden, ist vor-

gesehen, diesen überschüssigen Oberboden Privatpersonen für Ihre Baumaßnahmen anzu-

bieten oder ggf. auch im Rahmen von öffentlichen Baumaßnahmen wiederzuverwenden.  

 

6.5  Gestalterische Festsetzungen - örtliche Bauvorschriften   

Im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften ist vorgesehen, insbesondere bei Dachform und 

Dachneigung Festsetzungen zu treffen. Es sollen hier zwar verschiedenste Dachformen zu-

gelassen werden, aus städtebaulicher Sicht soll aber eine Beschränkung der jeweiligen 

Dachneigung vorgenommen werden. Konkret sollen etwa zu steile Pult- oder Satteldächer - 

auch hinsichtlich einer erwünschten Nutzung von Solarenergie - ausgeschlossen werden. Im 

Zuge des Bebauungsplans „Trögle VI“ wurde der Festsetzungskatalog hinsichtlich der er-

laubten Dachformen erweitert, da in der Bauumsetzung des „Trögle V“ trotz der begrenzten 

Festsetzung von Sattel- und Pultdächern auch andere Dachformen errichtet wurden. Nebst 

Sattel- und Pultdächern sollen daher auch Zelt- und Walmdächer analog zum angrenzenden 

Bereich „Trögle VI“ zulässig sein.  

Da das Plangebiet den südlichen Rand des Gemeindegebiets bildet und demnach auch von 

weiter her eingesehen werden kann, werden im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften auch 

die Gestaltung der Dachflächen und der Gebäudeaußenhaut geregelt.  

Mit weiteren gestalterischen Vorgaben für das Anlegen der unbebauten Flächen, werden die 

örtlichen Bauvorschriften im Sinne einer ortsbildverträglichen Gesamtgestaltung abgerundet. 

Auch hier wird der Tatsache Rechnung getragen, dass das Plangebiet aus größerer Entfer-

nung einsehbar ist und sich daher aus Gründen des Gesamtortsbildes in seine Umgebung 

einfügen und an den Rändern an die bebauten Bereiche anpassen sollte.  
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7. Plandurchführung und Umsetzung  

 
7.1  Wasserversorgung   

Die Versorgung mit Trinkwasser kann durch den Anschluss an das örtliche Netz sicherge-

stellt werden. Anschlussmöglichkeiten befinden sich in der Straße „Im Zwerch“. Aktuell ist 

der Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle der örtliche Versorger. Im Zuge der 

Ausführungsplanung ist zu überprüfen, ob Druckhöhe und Wassermenge des bestehenden 

Wasserverteilungsnetzes für die Löschwasserversorgung des Plangebiets ausreichend ist.  

 

7.2  Entwässerung   

Die Entwässerung des Bereichs ist im Mischsystem, also in einem Kanal für Schmutz- und 

zeitgleich für Regenwasser vorgesehen, deren Betreiber die Gemeinde Spraitbach ist. Zu-

sätzlich werden Festsetzungen für eine Behandlung des anfallenden Regenwassers auf den 

privaten Grundstücken getroffen.  

 

7.3  Stromversorgung   

Die Stromversorgung kann durch den Anschluss 

an das örtliche Netz sichergestellt werden. Aktu-

ell ist die EnBW Ostwürttemberg DonauRies Ak-

tiengesellschaft ODR der örtliche Versorger. 

Östlich des Plangebiets befinden sich überörtli-

che Stromanlagen (Freileitungen) der Netze BW 

GmbH. Von dieser 110kV-Freileitung muss ein 

beidseitiger Schutzstreifen von jeweils 24m ein-

gehalten werden. Um die Freihaltung dieser 

Schutzstreifen zu gewährleisten, wurden ent-

sprechende Festsetzungen aufgenommen.  

Innerhalb des Plangebiets wurde auf Grundstück Nr. 20 eine Fläche für eine Umspannstation 

ausgewiesen. Diese Fläche steht der privaten Grundstücksnutzung nicht mehr zur Verfü-

gung. 

 
8. Flächenbilanz  
 

allgemeines Wohngebiet 11.815 m² 71%

Verkehrsfläche: Straße 2.391 m² 14%

Verkehrsfläche: Gehweg 565 m² 3%

Verkehrsfläche: Verkehrsgrün 306 m² 2%

Private Grünflächen 1.083 m² 7%

Fläche für Versorgungsanlagen 25 m² 0%

Öffentliche Grünflächen 404 m² 2%

Gesamt 16.589 m² 100%  
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